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Kurztitel 

Abkommen über die Erleichterung von Ambulanz-, Such- und Rettungsflügen samt Verbalnote (Ungarn) 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 619/1995 

Typ 

Vertrag – Ungarn 

§/Artikel/Anlage 

Art. 8 

Inkrafttretensdatum 

01.11.1995 

Index 

99/04 Luft- und Weltraumfahrt 

Text 

Artikel 8 

(1) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es tritt am ersten Tag des dritten 
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in, dem die Vertragsstaaten einander schriftlich auf 
diplomatischem Wege mitteilen, daß die entsprechenden innerstaatlichen Voraussetzungen für das 
Inkrafttreten gegeben sind. 

(2) Dieses Abkommen ist jederzeit kündbar und tritt drei Monate nach Einlangen der schriftlich auf 
diplomatischem Wege vorzunehmenden Kündigung beim anderen Vertragsstaat außer Kraft. 

Geschehen zu Budapest, am 23. Juni 1993 in zwei Urschriften, in deutscher und ungarischer 
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind. 
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